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2. Anderungsbeschluss 

,l Anordnung der Anderung 

Gemäß § B Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. \Aärz 1976 

(BGBI. I S. 546) in der derzeit geltenden Fassung wird der vom Hessischen Lan-

desamt für Bodenmanagement und Geoinformation - obere Flurbereinigungsbe-

hörde - erlassene Flurbereinigungsbeschluss vom 10J22009 im Flurbereini-

gungsverfahren Neustadt A 49 wie folgt geändert: 

Das Flurbereinigungsgebiet hat sich durch die Zuziehung und den Ausschluss 

von Grundstücken geändert. 

Fl u rberei n ig u ngsgebiet 

Das Flurbereinigungsgebiet hat unter Berücksichtigung der unter Nummer 1 ge-

nannten Anderungen eine Gesamtfläche von rund 1879 ha. Damit vergrößert 

sich das Flurbereinigungsgebiet um t ha. Die mit diesem Anderungsbeschluss 

zum Fl u rberein ig u ngsgebiet zugezogenen G ru ndstücke sind : 
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Gemarkung Momberg 

von der Flur 8, das Flurstück 115 

von der Flur 11, das Flurstück 106 

von der Flur 15, das FIurstück 163 

Gemarkung Neustadt 

von der Flur 24, die Flurstü cke 6711 , 8012 

von der Flur 37, das Flurstü ck 44 

Gemarkung Speckswinkel 

von der Flur 3, das Flurstück 11 

von der Flur 9, die Flurstücke 3, 14 

von der Flur 26, die FIurstücke 18, 19,24 

Gemarkung Stadtallendorf 

von der Flur 16, die Flurstücke 4316,5014,50/5, 50/6, 5017,50110, 58/3 

Die mit diesem Anderungsbeschluss vom Flurbereinlgungsgebiet ausgeschlos-
senen Grundstücke sind: 

Gemarkung Momberg 

von der Flur 1, die FIurstücke 170, 1861132 

Gemarkung Stadtallendorf 

von der Flur '16, die Flurstücke 4314, 5013,7411 ,7511 

Die betroffenen Flurstücke sind in der Gebietsübersichtskarte und der Gebiets-

karte kenntlich gemacht. Die Karten sind keine Bestandteile dieses Anderungs-

beschlusses. 

Tei I nehmergemei nschaft 

Durch diesen Anderungsbeschluss tritt keine Anderung in der Bezeichnung der 

Teilne hmergemeinschaft ein. 
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4. Beteiligte 

Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte nach § 10 FlurbG) 

1. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer sowie die den Eigentümerinnen und Eigentümern gleichstehenden Erb-

bauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 

2. Als Nebenbeteiligte 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom 

Fl u rbe re in ig u n gsve rfa h re n betroffen we rde n, 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemein* 

schaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder 

deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG), 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungs-

gebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm be-

einflusst wird, 

d) lnhaberinnen und lnhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsge-

biet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten 

oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 

Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be-

schränken, 

e) Empfängerinnen und Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 

55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Salz 2 

FlurbG) und 

f) Eigentümerinnen und Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 

gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungskos-

ten oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs.3 und § 106 

FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an den Grenzen des 
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Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FIurbG) 

Der Träger des Unternehmens ist Nebenbeteiligter gem. § 88 Nr. 2 FlurbG 

6 Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 

Nach §§ 34b2w.85 Nr. 5 FlurbG gelten von der Bekanntgabe dieses Anderungs-

beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes, im Falle der 

Nr. 4 bis zur Ausführungsanordnung, folgende Einschränkungen: 

1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurberei-

nigungsbehörde nur Anderungen vorgenommen werden, die zum ordnungs-

gemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche 

Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, 

hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, 

Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landes-

kulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbe-

hörde beseitigtwerden. Andere gesetzliche Vorschriften überdie Beseitigung 

von Rebstöcken und Hopfenstöcken bleiben unberühft. 

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die 

Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt 

werden. 

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Anderungen vorgenom-

men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurberei-

nigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann 

den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies 

der Flurbereinigung dienlich ist. 
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Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss 

d ie Flu rberein igu n gsbehörde Ersatzpflanzu n gen an ord nen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so 

kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass die Person, die das Holz 

gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der 

Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Entstehende Kosten beiVerstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden der 

verursachenden Person zur Last gelegt. 

Die Genehmigungspflicht für die o. g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechts-

vorschriften bleibt u nberührt. 

Aufforderung zur Anmeldung u nbekan nter Rechte 

Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem 

Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-

fahren berechtigen, innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe dieses Be-

schlusses bei der Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Werden Rechte nach 

Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bishe-

rigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Die lnhaberin oder der lnhaber eines o. a. Rechts muss die Wirkung eines vor 

der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie 

die beteiligte Person, der gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Ver-

waltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

Betretungsrecht 

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind nach § 35 FlurbG berechtigt, 

zur Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu be-

treten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzuneh-

men. 

Bekanntmachung 

Dieser Anderungsbeschluss wird in den Flurbereinigungsgemeinden Neustadt 

und Stadtallendorf sowie den angrenzenden Gemeinden Gilserberg, Willingshau-

sen, Antrifttal, Ebsdorfergrund sowie in der Stadt Amöneburg, Stadt Kirchhain, 
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Stadt Schwalmstadt, Stadt Rauschenberg und Stadt Homberg (Ohm) öffentlich 

bekannt gemacht. 

Gleichzeitig wird der Beschluss mit Begründung sowie die Gebietsübersichts-

karte und die Gebietskarte gem. § 6 Abs. 3 FlurbG für die Dauer von zwei Wo-

chen nach der öffentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteilig-

ten ausgelegt. 

Die Auslegung erfolgt bei der Stadt Neustadt, Ritterstraße 5+9, 35279 Neustadt 

und der Stadt Stadtallendorf, Bahnhofstraße 2,35260 Stadtallendorf während der 

Dienstzeiten und unter den dod geltenden Corona-Bestimmungen. 

Darüber hinaus sind der Anderungsbeschluss sowie die Gebietsübersichtskarte 

und die Gebietskaden über die lnternetadresse https://hvbg.hessen.deluf1872 

abrufbar. 

Gründe 

Durch die geplante Baumaßnahme werden ländliche Grundstücke in großem 

Umfang (rd. 142 ha für den Trassenneubau einschließlich der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen) in Anspruch genommen. Der dadurch eintretende Landver-

lust soll auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt werden. Damit werden 

auch die wirtschaftlichen Nachteile einzelner Betroffene verringert. Um die Höhe 

des Landabzuges möglichst gering zu halten, ist beabsichtigt, Grundstücke aus 

den Gemarkungen Neustadt, Momberg und Speckswinkel hinzuzuziehen. 

Die Anderungen in der Gemarkung Stadtallendorf erfolgen aufgrund kataster-

techn ischer Bestandsveränderungen. 

Das objektive lnteresse der Beteiligten ist gegeben. Damit liegen neben den ma-

teriellen Voraussetzungen auch die formellen Voraussetzungen zur Enrueiterung 

des Flu rbereinigungsverfahrens vor. 
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Rec hts behelfs beleh ru n g 

Gegen diesen Anderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden beim 

Amt für Bodenmanagement Marburg 

- Flurbereinigungsbehörde -

Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg 

oder beim 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Schaperstraße 1 6, 651 95 Wiesbaden. 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Der Lauf 

der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-

chung. 

Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im lnternet un-

ter der Internetadresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden. 

Marburg, den 25. Januar 2022 

Amt für Bodenmanagement Marburg 

- Flurbereinigungsbehörde -

, Amtsleiter) 
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